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1.  Einleitung 
  
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist nach § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung für die 
Belange des Umweltschutzes durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung sind nach § 2a 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in 
einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Inhaltlich sollen die Themen im Rah-
men der Umweltprüfung herausgearbeitet werden, die nach gegenwärtigem Wissensstand 
und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bau-
leitplans angemessen sind. Zu den inhaltlichen Anforderungen ist die Anlage 1 zum BauGB 
anzuwenden. 
 
Folgende Unterlagen, Quellen und Gutachten fanden bei der Erstellung dieses Umweltberich-
tes Verwendung bzw. sind bei Fachgutachtern in Auftrag gegeben: 

 
- [1] Hydrogeologische Stellungnahme zu den ĂMeine-Quellenñ, Neubau eines Einrich-

tungshauses in Wuppertal ï Oberbarmen ï Bebauungsplan Nr. 1136 V ĂDreigrenzenñ 
ïBÜRO FÜR GEOHYDROLOGIE UND UMWELTINFORMATIONSSYSTEME (BGU), Bielefeld vom 
25.07.2012 

 
- [2] Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP),  Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 

1136 V Wuppertal - ĂDreigrenzenñ Zwischenbericht Juli 2012, BÜRO FÜR FREIRAUMPLA-

NUNG, Alsdorf 
 

- [3] Landschaftspflegerischer Begleitplan zum Bauvorhaben Vorhabenbezogener Be-
bauungsplan Nr. 1136 V Wuppertal ĂDreigrenzenñ, BÜRO FÜR FREIRAUMPLANUNG, Als-
dorf; August 2012 
 

- [4] Auswirkungsanalyse zur Ansiedlung eines IKEA-Einrichtungshauses und eines 
HOMEPARK in WUPPERTAL, GESELLSCHAFT FÜR MARKT- UND ABSATZFORSCHUNG 

MBH (GMA), Köln, August 2012 
 

- [5] Geotechnischer Bericht zu den Untergrundverhältnissen zum Neubau eines IKEA-
Einrichtungshauses mit Fachmarktzentrum im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
1136 V, INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR GEOTECHNIK MBH (IGW) / Wuppertal vom 
27.07.2012 
 

- [6] Baugrund- und Altlastenuntersuchung, Bereich Schmiedestr. 73 u. 83, INGENIEUR-

BÜRO FÜR HYDRO- UND GEOTECHNIK, 1988 
 

- [7] Bodenuntersuchungen auf Verunreinigungen / Sanierungsmaßnahmen, Bauvorha-
ben DEA-Tankstelle, INGENIEURBÜRO FÜLLING, 31.03.1998 
 

- [8] Untergrunduntersuchung, INGENIEURBÜRO HPC vom 11.10.1996 
 

- [9] Verkehrliche Untersuchung, IKEA, Standort Wuppertal, INGENIEURBÜRO FÜR VER-

KEHRSWESEN KOEHLER & LEUTWEIN, Karlsruhe, im August 2012 
 

- [10] Verkehrliche Untersuchung, IKEA, Standort Wuppertal, Zwischenbericht zur früh-
zeitigen Bürgerbeteiligung, INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSWESEN KOEHLER & 

LEUTWEIN, Karlsruhe, im April 2012 
 

- [11] Standort Wuppertal-Oberbarmen: Schalltechnische Untersuchung zum VEP 
1136V "Dreigrenzen", INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSWESEN KOEHLER & LEUTWEIN Er-
läuterungsbericht, Karlsruhe, im September 2012 
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- [12] Luftschadstoffgutachten für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1136 V 
ĂDreigrenzenñ der Stadt Wuppertal, INGENIEURBÜRO LOHMEYER, Karlsruhe im Juli 2012 
 

- [13] Erste Ergänzung zum geotechnischen Bericht für das Bauvorhaben IKEA Wupper-
tal, INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR GEOTECHNIK MBH (IGW) / Wuppertal vom 08.08.2012 
 

- [14] Handlungskonzept Klima und Lufthygiene (LOHMEYER 2010) 
 

- [15] Ökologische Kurzuntersuchung im avisierten Plangebiet ,,IKEA-Homepark in 
Wuppertal-Nord", Büro LANA-PLAN / Nettetal, Juni 2010 
 

- [16] Stellungnahme zu den Ersatz-Aufforstungsflächen im Zuge der Umsetzung des 
Bauvorhabens IKEA-Wuppertal, BÜRO FÜR FREIRAUMPLANUNG, Alsdorf, 13.04.2012 
 

- [17] Visualisierung Sign-Tower Wuppertal, Büro WERFT 6, August 2012 
 

- [18] Fachinformationssystem des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrauch-
schutz: HTTP://WWW.NATURSCHUTZINFORMATIONEN-NRW.DE/BK/DE/KARTEN/BK (09/2012) 
 

- [19] GeoPortal ï Umweltdaten ïStadt Wuppertal: HTTP://GEOPORTAL.WUPPERTAL.DE 
(09/2012) 

 
 
1.1  Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte des Bauleitplans 

 
Anlass der Planung ist die Absicht, das Sonstige Sondergebiet im Teilbereich A für ein fach-
marktbezogenes Einkaufszentrum zu entwickeln.  
 
Die Geltungsbereiche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1136 V ï Dreigrenzen ï 
liegen im Stadtteil Oberbarmen, Quartier Nächstebreck-West. Der Teilbereich B im Norden ist 
zwar Gegenstand des Scopingtermins für die Schutzgüter gewesen, da dieser Bereich jedoch 
bereits heute fast vollständig versiegelt und als öffentliche Straßenverkehrsfläche mit einem 
erheblichen Verkehrsaufkommen belastet ist, ist er für die Belange der Schutzgüter eher von 
untergeordneter Bedeutung und wird von diesem Umweltbericht nur am Rande behandelt.  
 
Darüber hinaus umfasst das Bauleitplanverfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
den Teilbereich C in ca. 1.100 m Entfernung zum Teilbereich A. Dieser Teilbereich C umfasst 
ausschließlich künftige Waldflächen infolge der Notwendigkeit der Ausweisung von Walder-
satzflächen im Verhältnis 1:1 für in Anspruch genommene Waldflächen im Südteil des Teilbe-
reichs A dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Er wird in diesem Umweltbericht nicht 
weiter beschrieben, da dort ein naturnaher Ausgleich und kein Eingriff stattfindet. 
 
Wesentlich für den Umweltbericht ist der Teilbereich A der sich wie folgt einordnen lässt: Im 
Westen wird das Grundstück durch die Schmiedestraße (L 58) im Norden durch die BAB A 46, 
im Nordosten durch den Eichenhofer Weg, eine Kleingartenanlage und das Wohngebiet Erlen-
rode und im Süden durch Wald und Randbereich sowie gewerbliche Flächen (Shell-
Tankstelle) begrenzt. Details können der Planzeichnung entnommen werden. In den Teilberei-
chen B und C treten bezüglich der Schutzgüter keine negativen wesentlichen Beeinträchtigun-
gen auf. 
 
Der Vorhabenträger, die IKEA Verwaltungs-GmbH und die Inter IKEA Centre Grundbesitz 
GmbH, plant die Errichtung von zwei großflächigen Gebäuden für fachmarktbezogenen Ein-
zelhandel sowie ein kleineres separates Gebäudes für Gastronomie auf dem Plangrundstück 
(Teilbereich A). Unter Ausnutzung der vorhandenen topographischen Verhältnisse ist vor den 
Gebäuden (fachmarktbezogenes Einkaufszentrum) ein Parkdeck vorgelagert. Insgesamt sind 
ca. 1.600 Stellplätze im Parkdeck und in den Freianlagen vorgesehen. Ein Verkehrslenkungs-
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turm ist außerhalb der Anbauverbots- und Baubeschränkungszonen der Bundesautobahn A 
46 im Westen geplant. Weiterhin ist in den Teilbereichen A und B ein Straßenausbau zur Auf-
nahme der Mehrverkehre notwendig: Hier wird am Knoten Rampe BAB A 46 ï Nord ï / L 432 
(Mollenkotten) eine Lichtsignalanlage (LSA) mit Rückstaudetektoren installiert. Von diesem 
Knoten bis zum Kreisverkehrsplatz (KVP) Mollenkotten findet an der L 432 Richtung Osten ei-
ne Spuraddition statt. Der KVP Mollenkotten hingegen wird erheblich verändert. Er erhält zwei 
Bypässe, von der L 432 zur L 58 (Schmiedestraße) und im Verlauf der L 58 (geradeaus). 
Durch diese zusätzlichen Straßenäste muss der KVP leicht Richtung Nordwest verschoben 
werden und hinsichtlich seiner Fahrgeometrie angepasst werden. An der L 58 Richtung Süd 
wird die Fahrbahn hinter der Autobahnbrücke beidseitig zweispurig geführt. Am Knoten BAB 
A 46 ï Süd ï werden die Zu- und Abfahrten zweispurig ausgebaut und die vorhandene LSA 
modifiziert. Im Teilstück der L 58 bis zur Zu- und Abfahrt zum fachmarktbezogenen Einkaufs-
zent rum (FEZ) werden die Fahrspuren geradeaus in einspuriger -, die Linksabbieger zum 
FEZ und die Rechtsabbieger von diesem Grundstück in zweispuriger Weise ausgeführt. Damit 
kann der zukünftig vorhandene Verkehr effektiv aufgenommen werden. Insgesamt wird die 
Verkehrsqualität dadurch besser sein als ohne die Errichtung des fachmarktbezogenen Ein-
kaufszentrums. Näheres kann den Planteilen 3 und 4 (Vorhaben- und Erschließungsplan) ent-
nommen werden. 
 
Das Plangebiet ĂTeilbereich Añ liegt in verkehrsgünstiger Lage unmittelbar südlich der BAB 
A46 an der Anschlussstelle ĂWuppertal-Oberbarmenñ (Nr. 37). Es ist ein Gelände, das derzeit 
zu großen Teilen durch die Fa. Eigenheim und Fertighausausstellung genutzt wird. Der Pla-
nungsraum ist geprägt durch gewerbliche Standorte im Norden und Süden, aber auch durch 
die Nachbarschaft von Wohn- und Mischgebieten im Osten und Westen. Im Süden grenzt als 
Pufferzone zum Gewerbegebiet Erlenrode Wald mit Randbereichen an. Der Meinebach ver-
läuft am westlichen Rand des Fertighaus-Ausstellungsgeländes in südlicher Richtung. Hier 
finden sich eine Teichanlage sowie zwei kleinere Tümpel im Gebiet. 
 
Der kleinere Bereich im Norden, Teilbereich B, umfasst die öffentliche Verkehrsfläche im Be-
reich der StraÇe ĂMollenkottenñ / L 432 ab der Hausnr. 277 Richtung Osten incl. des Bereichs 
des Knotens der Autobahnzu- und ïabfahrt bis zum Kreisverkehrsplatz (KVP) / Schmiedestr 
sowie die Schmiedestraße vom KVP bis in Höhe der Hausnr. 51. 
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt rund 13,6 ha, das sich in den zentralen 
Teilbereich A mit ca. 11,36 ha, den nördlichen Teilbereich B von ca. 0,7 ha sowie dem Teilbe-
reich C mit 1,54 ha aufteilt. Der Betrachtungsraum für diesen Umweltbericht wurde von dem 
im Rahmen des Scopingtermins  (Dezember 2011) festgelegten Untersuchungsraum gebildet 
(Abb. 1 & 2). 
 
Das Plangebiet (Teilbereich A) liegt auf einer Höhe von ca. 302,0 m ü NHN im äußersten 
Südwesten ansteigend auf 314, 0 ü. NHN (Normalhöhennull) im Nordosten. Der derzeit durch 
private Erschließungswege bzw. Verkehrsflächen angebundene Teilbereich A des Plangebiets 
stellt somit eine leicht ansteigende Fläche mit mäßig bewegter Geländetopographie dar. 
 
Die konkreten Abmessungen der Gebäude und der geplante notwendige Ausbau der Ver-
kehrsflächen können dem Vorhaben- und Erschließungsplan, Planteil 3, entnommen werden. 
Ebenso ist zur weiträumigen Sichtbarkeit des Vorhabens ein Verkehrslenkungsturm im Wes-
ten des Teilbereiches A vorgesehen.  
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Abb. 1: Plan 1.00 E mit der Abgrenzung der Schutzgüter (Ausnahme Arten und Biotope; Quelle: Eigene 
Darstellung. 
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgesetze 
und Fachplanungen 

 
In der nachfolgenden Übersichtstabelle sind die wesentlichen umweltfachlichen Ziele aufge-
führt, die hinsichtlich der Schutzgüter für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan von Bedeu-
tung sind.  
 
Tabelle 1: Ziele und Grundsätze der Fachgesetze und Verordnungen bezogen auf die einzelnen 

Schutzgüter  
Schutzgut Quelle Zielaussage 
Boden Bundesbodenschutzgesetz Gem. § 1 BBodSchG wird bezweckt, nachhaltig die Funktionen 

des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu  sind 
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und 
Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigun-
gen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen 
auf den Boden zu treffen. 
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen sei-
ner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden.  

    Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                          

Der Teilbereich A enthält im westlichen Bereich Teilflächen, in 
denen im erheblichen Maße umweltgefährdende Stoffe auftre-
ten. Es wurde ein Geotechnischer Bericht [5] angefertigt, der die 
Frage der Altlastenpotentials behandelt. Die Bodenbelastungs-
fläche  wurde in der Planzeichnung über eine Kennzeichnung 
als Nr. 6.42  berücksichtigt. 

Wasser- Wasserhaushaltsgesetz Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes 
und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirt-
schaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung 
vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen 
gem. § 1 WHG. 

 

Landeswassergesetz NRW Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor ver-
meidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung 
des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum 
Wohle der Allgemeinheit. 

  Gem. § 2 LWG NRW sind Gewässer so zu bewirtschaften, dass 
sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch 
dem Nutzen Einzelner dienen. Ein ordnungsgemäßer Wasser-
abfluss ist sicherzustellen. Ziel der Wasserwirtschaft ist der 
Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen 
und die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Bewirt-
schaftung von Gewässern zum Wohle der Allgemeinheit. Zu 
beachten ist, dass gem. § 51a LWG NRW Niederschlagswasser 
von Grundstücken zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah di-
rekt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine Ka-
nalisation in ein Gewässer einzuleiten ist, sofern dies ohne Be-
einträchtigung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist.  
 

 

 

Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                                                                     
Als Oberflächengewässer befinden sich der Oberlauf der Meine, 
der Abfluss. ĂFertighaussiefenñ sowie drei Stillgewässer im 
Untersuchungsgebiet, ferner liegen südöstlich des Teilbereichs 
A die Erlenroder Siefen 1 ï 3. Diese Gewässer wurden durch 
ein hydrologisches Gutachten [1] auf ihre Natürlichkeit und 
Ausprägung untersucht. Bei Umsetzung der Planung wird ein 
weiträumiger Flächenfilter angelegt und ein Regenrückhaltebe-
cken mit vorgeschaltetem  Regenklärbecken südlich des Teilbe-
reichs A angelegt.  Alternativ kann das Wasser der Regenwas-
serkanalisation zugeführt werden. 
 

Klima / Luft Bundesimmissionsschutz-
gesetz inkl. Verordnungen 

Gem. § 1 BImSchG Schutz des Menschen, der Tiere und Pflan-
zen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kul-
tur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Im-
missionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von 
Immissionen (Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigun-
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gen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie 
deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für 
die gesamte Umwelt gem. Ziffer 1 TA Luft. 

 

Handlungskonzept Klima & 
Luft [14] 

Zeitliche Entwicklung der Reizgase Feinstaub und Stickstoffdio-
xid, Belastungen und detaillierte Hintergründe mit Anteilen der 
Verkehrsträger und anderer Emittenden. Skizzierung und Fest-
legung von Maßnahmen, um eine saubere Luft gem. den ge-
setzlichen Vorgaben zu erreichen. 

 BauGB Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und 
damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage 
des Menschen und Grundlage für seine Erholung. Berücksichti-
gung der klimatischen Belange gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB. Sinn-
gemäß gelten § 1 (1) BNatSchG und § 17 UVPG). 

 

  Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                                                                     

Ein Luftschadstoffgutachten [12] mit der Darstellung des Istzu-
standes und der Prognose der Auswirkungen der vorhabenbe-
zogenen Verkehre sowie der allgemeinen Verkehrserhöhung 
wurde erstellt und ausgewertet.  
Ein Konglomerat aus Stadtrand-, Garten- und Freiland-Klima-
topen wird überplant. Es kommt zu lokalen Auswirkungen. Es 
werden klimarelevante Elemente wie Bäume, Sträucher und 
Grünstrukturen gepflanzt. 

Mensch Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Auf-
stellung/ Änderung der Bauleitpläne, insbesondere die Vermei-
dung von Emissionen (gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung) gem. § 1 
(6) BauGB. 

  Bundesimmissions-
schutzgesetz inkl. Verord-
nungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vor-
beugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefah-
ren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverun-
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strah-
len und ähnliche Erscheinungen) gem. § 1 (1) BImSchG. 

  TA Lärm Gemäß Ziffer 1 Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
sowie deren Vorsorge. 

 DIN 18005/07.02 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Be-
völkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen 
Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch 
durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge 
und ïminderung bewirkt werden soll. 

  Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf 
Die Geräuscheinwirkungen durch den Verkehrs- und Gewerbe-
lärm wurden in einer schalltechnischen Untersuchung [11] ab-
geprüft. Es werden hierzu Schallschutzmaßnahmen im Be-
bauungsplan festgesetzt: lärmmindernder Straßenoberfläche 
sowie Lärmkontingente und Lärmpegelbereiche in Teilbereich 
A. 

Arten & Bioto-
pe 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
 
Landschaftsgesetz NW 

Gem. § 1 (1) BNatSchG sind Natur und Landschaft auf Grund 
ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen 
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besie-
delten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, 
zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 
ï die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
ï die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungs- 
   fähigkeit der Naturgüter, 
ï die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten 
   und Lebensräume sowie 
ï die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert 
    von Natur & Landschaft auf Dauer gesichert sind. 

 
Baugesetzbuch Gem. § 1 (1) BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

insbesondere Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 
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ï die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser,  
    Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen  
    sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, sowie  
    die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheb- 
    licher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie  
    der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in  
    seinen in § 1 Abs. 7 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten 
    Bestandteilen (Eingriffsregelung nach Bundesnatur- 
    schutzgesetz) zu berücksichtigen. 

 

Bundesartenschutz-
verordnung 

Gem. § 1 der Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten (BArtSchV) sind die in Anlage 1 und Spalte 2 mit 
einem Kreuz (+) bezeichneten Tier- und Pflanzenarten unter 
besonderen Schutz gestellt. Die in Anlage 1 Spalte 3 mit einem 
Kreuz (+) bezeichneten Tier- un d Pflanzenarten werden unter 
strengen Schutz gestellt. 
Gem. § 4 (1) BArtSchV ist es insbesondere verboten, in unter-
schiedlicher Art und Weise, wild lebenden Tieren der besonders 
geschützten Arten und der nicht besonders geschützten Wirbel-
tierarten, die nicht dem Jagd- und Fischereirecht unterliegen, 
nachzustellen, sie anzulocken, zu fangen oder zu töten. 

 

FFH-Richtlinie 
(Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie) 

Gem. Artikel 2 (1) hat die Rechtlinie 92/43/EWG das Ziel, zur 
Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im 
europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten beizutragen. 
Gem. Artikel 2 (2) zielen die aufgrund dieser Richtlinie getroffe-
nen Maßnahmen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand 
der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder 
wiederherzustellen. 
Die getroffenen Maßnahmen tragen nach Artikel 2 (3) den An-
forderung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den re-
gionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung. 

 

Vogelschutzrichtlinie Die Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten hat zum Ziel (vgl. Artikel 1) sämtliche im Gebiet der 
EU-Staaten natürlicherweise vorkommenden Vogelarten ein-
schließlich der Zugvogelarten in ihrem Bestand dauerhaft zu er-
halten , und neben dem Schutz auch die Bewirtschaftung und 
Nutzung der Vögel zu regeln. Gem. Artikel 3 treffen die Mit-
gliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen, um für alle unter 
Artikel 1 fallenden Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und ei-
ne ausreichende Flächengröße der Lebensräume zu erhalten 
bzw. wieder herzustellen. 

 

Bundeswaldgesetz Gem. § 1 BWaldG wird bezweckt, insbesondere den Wald we-
gen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, für die dauernde Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, 
die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Land-
schaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der 
Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten, er-
forderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung nachhaltig zu sichern. 

 

Landesforstgesetz NRW Kennzeichen nachhaltiger Forstwirtschaft ist, dass die Betreu-
ung von Waldflächen und ihre Nutzung in einer Art und Weise 
erfolgt, dass die biologische Vielfalt, die Produktivität, die Ver-
jüngungsfähigkeit, die Vitalität und die Fähigkeit, gegenwärtig 
und in Zukunft wichtige ökologische, wirtschaftliche und soziale 
Funktionen zu erfüllen, erhalten bleibt und anderen Ökosyste-
men kein Schaden zugefügt wird (gem. § 1a LFoG NRW). 

 

  Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                          

Die planungsrelevanten Arten wurden durch ein spezielles ar-
tenschutzrechtliches Gutachten [2] ermittelt und in der Planung 
berücksichtigt. Der Ausgleich wurde in einem landschaftspflege-
rischen Fachbeitrag [3] ermittelt. Es sind Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen sowie externe Ausgleichsmaßnah-
men für die Fauna in der Planung berücksichtigt. Ein Land-
schaftsschutzgebiet wird in Teilen aufgehoben. Für planungsre-
levante Arten wurden CEF-Maßnahmen festgesetzt. Der Wald-
ersatz erfolgt im Verhältnis 1:1 in räumlicher Nähe zum Eingriff. 
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Die Sicherung erfolgt über den Durchführungsvertrag. Ebenfalls 
wird hierin der Umfang für das Monitoring festgelegt. 

Stadtbild Bundesnaturschutzgesetz/ 
Landschaftsgesetz NRW 

Gem. § 1 (4) u. (6) BNatSchG u. § 1 (1) Nr. 4 LG NW Schutz, 
Pflege und Entwicklung und ggfs. Wiederherstellung der Land-
schaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundla-
ge des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Ge-
nerationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dau-
erhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

  Bundeswaldgesetz Gem. § 1 BWaldG wird bezweckt, insbesondere den Wald we-
gen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion) und wegen 
seiner Bedeutung für die Umwelt, für die dauernde Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, 
die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Land-
schaftsbild, die Agrar- und Infrastruktur und die Erholung der 
Bevölkerung (Schutz- und Erholungsfunktion) zu erhalten, er-
forderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirt-
schaftung nachhaltig zu sichern. 

  Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                                                                     
Das Stadtbild wird durch umfangreiche Eingrünungsmaßnah-
men und die geordnet gestaltete Bebauung verändert. Ein Ver-
kehrslenkungsturm wird zur weiträumigen Sichtbarkeit errichtet. 

Kultur- und 
Sachgüter 

Denkmalschutzgesetz NRW Gem. § 1 DSchG sind Denkmale zu schützen, zu pflegen, sinn-
voll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen. Bei öffentli-
chen Planungen und Maßnahmen sind die Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege zu berücksichtigen. 

    . Berücksichtigung im Bebauungsplanentwurf                                                                                     
Im Geltungsbereich sind keine Bau- und Bodendenkmale be-
kannt. Einzelne Gebäude an der Schmiedestraße werden über-
plant. Die Gebäude der Fertighausausstellung werden abge-
baut, einzelne Gebäude werden überplant. 

 
 
2.  Auswirkungen auf Schutzgebiete 
 
Die Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten mit gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-
Gebiete und europäische Vogelschutzgebiete) werden von der Planung nicht betroffen. 
 
Der an das Plangebiet angrenzende Wald und der von dem Verfahren  überplante Wald, ist im 
Landschaftsplan Wuppertal-Nord als Landschaftsschutzgebiet mit der besonderen Festset-
zung Nr. 2.4.26 festgesetzt. 
 
Als textliche Festsetzungen werden im Grundlagenteil gemäß Bekanntmachung vom 
29.03.2005 formuliert (Quelle: Landschaftsplan Stadt Wuppertal): Schutzgegenstand: 
Kämerbusch und oberes Erlenroder Bachtal östlich von Nächstebreck zwischen der L 58 und 
der BAB A1 (Straßenbezeichnung aktualisiert). 
 
Verbote: 

- Hunde unangeleint laufen zu lassen 
- Lagern 

 
Das von altem Buchen- und Feuchtwald umgebene Bachtal ist in mehrere Quellbachläufe ge-
gliedert und besitzt besondere Bedeutung für das Landschaftsbild und die Biotopverbundfunk-
tion in diesem stark durch Verkehrswege isolierten Landschaftsraum. Im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Ausübung der Jagd ist der Einsatz von Jagdhunden zulässig.  
Gebote: 
 

- kein Entfernen von Totholz 
- Im Waldrandbereich an Abbruchkante sind Pflegemaßnahmen für Amphibien und Rep-

tilien durchzuführen (Freistellen wärmebegünstigter Saumbiotope mit Rohbodenstellen, 
Erhalt und Wiederherstellung von Tümpeln). 
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Das Gebiet ist Refugialraum der ehemals reichen Amphibien- und Reptilienfauna der alten 
Ziegelei Uhlenbruch (z.B. Geburtshelferkröte, Ringelnatter) sowie weiterer spezialisierter Arten 
von Rohböden und wärmebegünstigten Lebensräumen  
 
Als weitere textliche Aussagen zu Entwicklungszielen wird formuliert (Quelle: Landschaftsplan 
Stadt Wuppertal): Die Darstellung der Entwicklungsziele 6 und 6.1 hat zur Folge, dass bei 
Rechtskraft eines Bebauungsplanes oder einer Satzung nach § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 3 
(BauGB), welche die Grenzen für im Zusammenhang bebaute Ortslagen festlegen, der Land-
schaftsplan für diesen Bereich zurücktritt bzw. außer Kraft tritt.  
 
Das LSG wird im Fachinformationssystem des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und 
Verbraucher (LANUV) als schutzwürdiges Biotop BK 4609-0014 geführt. Es wird dort als NSG-
würdig eingestuft.  
 
Für folgende Flächen, die im Flächennutzungsplan und/oder im Gebietsentwicklungsplan als 
Bauflächen dargestellt sind, erfolgt die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet mit besonde-
ren Festsetzungen nur temporär. Bei Rechtskraft eines Bebauungsplanes treten die Festset-
zungen des Landschaftsplanes für die Bereiche, für die im Bebauungsplan keine Grün- oder 
Kompensationsfläche festgesetzt werden, außer Kraft. Dreigrenzen/Kämperbusch - Bereich 
für gewerbliche und industrielle Nutzung / Gewerbebaufläche 
 
Im Umfeld des Planvorhabens befinden sich Geotope.  
 
Tab. 2: Liste der Geotope im Untersuchungsraum Nächstebreck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das nächste FFH-Gebiet ist der in westlicher Richtung liegende etwa 8 km entfernte 
Gevelsberger Stadtwald.  
 
 

3.  Bestandsaufnahme 
 
Gemäß dem Untersuchungsrahmen (vgl. Abb. 1) zum Umweltbericht vom 06.12.2011 ist der 
status quo der Schutzgüter wie folgt beschrieben: 
 
3.1  Boden 
 
Es sind keine besonders schützenswerten Böden vorhanden.  
 
Unterhalb der Auffüllungen stehen Verwitterungsböden an, die sich aus tonigen, feinsandigen 
bis kiesigen und steinigen, hell- bis rotbraunen Schluffen zusammensetzen und daher eine ge-
ringe Wasserdurchlässigkeit und gute Retentionsfähigkeit für Schadstoffe aufweisen. 
 
Für verschiedene Teilflächen des Plangebiets liegen Gutachten / Berichte vor, die aus alten 
Vorgängen zum Geltungsbereich des vorhabenbezogenen B-Plans 1136 V (Teilbereich A) be-
kannt sind: 
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Auf dem Grundstück zwischen Schmiedestr. 73 und 83 liegen Ergebnisse einer Baugrund- 
und Altlastenuntersuchung durch das INGENIEURBÜRO HYDRO- UND GEOTECHNIK GMBH von 
1988 [6] vor. Das Gelände wurde künstlich aufgeschüttet, es lagen aufgefüllte Böden in einer 
Stärke zwischen 2,0 und 6,0 m vor. Das Gutachten zeigt auf, dass das verfüllte Bodenmaterial 
mit technogenen Beimengungen (z.B. Bauschutt, Teer, Ziegel) versetzt ist. Dieser Teil des 
Plangebiets ist als Teil einer altlastenverdächtigen Fläche im Kataster über altlastenverdächti-
ge Flächen und Altlasten geführt. Hierbei handelt es sich um eine verfüllte und überschüttete 
Hohlform, die zwischen 1962 und 1967 verfüllt und überschüttet worden ist. 
 
Im westlichen Teil des Plangebiets, direkt an der geplanten Zufahrt zum fachmarktbezogenen 
Einkaufszentrum, Schmiedestr. 83, ist eine Shell-Tankstelle vorhanden. Auf dem nördlich an-
grenzenden Grundstück stand (laut Aktenvermerk, Bauvorhaben DEA-Tankstelle, Bodenun-
tersuchung auf Verunreinigung/Sanierungsmaßnahmen, ING.BÜRO FÜLLING, 31.03.1998 [7]) 
ehemals auch eine Tankstelle. Die Erdtanks sind ausgebaut worden, das Tankstellengebäude 
ist nicht mehr vorhanden. Während der Bauarbeiten 1998 an der Shell- (vormals DEA-) Tank-
stelle ist ölverunreinigter Boden in der Nordwestecke des Grundstücks Schmiedestr. 83 aufge-
treten, der allerdings beseitigt wurde.  
 
Eine weitere Untergrunduntersuchung auf dem Grundstück Schmiedestr. 83 (ING.BÜRO HPC) 
vom 11.10.1996 [8] wies vorhandene aromatische Kohlenwasserstoffe (AKW) in der Bodenluft 
nach, welche aber aufgrund der geringen Konzentration keine Gefährdung für Schutzgüter 
darstellen. Des Weiteren wurden Kohlenwasserstoff-Konzentrationen festgestellt, die im Be-
reich natürlicher Hintergrundkonzentrationen lagen. Maßnahmen zur Altlastensanierung wur-
den nicht empfohlen und somit auch nicht durchgeführt. 
 
Im Bereich Eichenhofer Weg / Fertighausausstellung gibt es ebenfalls künstliche Aufschüttun-
gen. 
 
Durch den zu diesem Bauleitplanverfahren gefertigten Geotechnischen Bericht [5] sind folgen-
de Sachverhalte nachgewiesen: Durch rd. 30 Baugrundsondierungen (RKS01 - RKS30) wurde 
der oberflächennahe Untergrund bis in eine Tiefe von rd. 5 m im Detail erkundet. Hiernach 
ergibt sich eine Dreigliederung aus anthropogener Auffüllung, schwach steinigem, bis stein-
freiem Verwitterungsschluff sowie einem stark entfestigten, verlehmten Steingemenge, wel-
ches den Übergang zum Festgestein darstellt. 
 
Während die Mächtigkeit der künstlichen Auffüllung mit Höhen zwischen 0,5 und 4,0 m stark 
schwankt, Abb. 2, sind die unterlagernden Verwitterungshorizonte mit jeweils 1,0 ï 2,0 m 
Mächtigkeit im gesamten Untersuchungsbereich relativ konstant ausgebildet. Die starke Ent-
festigung der Bodenschichten und das Auftreten von Staunässe bis in eine Tiefe von rd. 2,0 m 
im  
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Abb. 2: Mächtigkeit der künstlichen Auffüllung im Westteil des Teilbereichs A. Die Punkte stellen Bohrun-
gen von HuG [6] und IGW [5] dar, die lila Ziffern gibt die Mächtigkeit der Auffüllung in Metern wieder. Quel-
le: [1]. 
 

Süden der Musterhaussiedlung sprechen für eine Umlagerung von Gestein aus dem Norden 
der gering geneigten Fläche zur Nivellierung des Geländes. Die größte Mächtigkeit der künst-
lichen Auffüllung ist im westlichen Bereich des Planungsgebietes im Bereich eines ehemaligen 
Steinbruchs, bzw. einer Tongrube anzutreffen, während der südliche Teil der Fläche ï mit 
Ausnahme des am Standort umgelagerten Bodenaushubs ï eine nur geringe Auflagenstärke 
des künstlichen Materials aufweist. Die Auffüllung des ehemaligen Grubengeländes ist dabei 
sehr heterogen aufgebaut und umfasst eine weit gestufte Mischung aus Boden, Bauschutt und 
Ziegelresten in wechselnder Zusammensetzung und einer Mächtigkeit von 2,0 ï 4,0 m. 
 
Bezüglich der Altlastenproblematik wurden chemische Analysen durchgeführt. Organoleptisch 
auffälliges Auffüllungs- und Boden-/Felsmaterial wurde im Rahmen der Untersuchungen zum 
Geotechnischen Bericht [5] nur bei einer Bohrung (RKS 12, Mitte der Wiese an der Schmiede-
straße) festgestellt. Hier wurde auch eine regelrechte Schlackenschicht nachgewiesen. Die 
restlichen stichpunktartig aufgeschlossenen Auffüllungsmaterialien enthielten weder für den 
Leitparameter der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, Benzo(a)pyren (BaP), 
noch für die Schwermetalle erhöhte Stoffgehalte, die auf eine konkrete Überschreitung eines 
nutzungsbezogenen Prüfwertes der BBodSchV für den Wirkungspfad: ,,Boden - Mensch + di-
rekter Kontakt" auf Gewerbeflächen hinweisen.  
 
Bezüglich des Wirkungspfades ĂBoden - Sickerwasser ï Grundwasserñ an der großflächig 
vorgefundenen Auffüllung, die in [5] als bis zu 4,0 m mächtig beschrieben wird, mit z.T. deutli-
chen anthropogenen Beimengungen, ergaben sich lokal auffällige Stoffgehalte geringfügig 
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oberhalb der Vorsorgewerte der BBodSchV (1999) bzw. der angepassten Hintergrundwerte 
der Stadt Wuppertal für einzelne Schwermetalle und für die Summe der polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe Kohlenwasserstoffe (PAK). Es wurde an drei Proben auch eine 
Überschreitung des Beurteilungswertes nach HLUG (2001-,,hoherñ Schadstoffgehalt hinsicht-
lich einer möglichen Grundwassergefährdung) festgestellt. Aufgrund der allgemeinen che-
misch-physikalischen Stoffeigenschaften der ï mit Ausnahme bei RKS 12 - vorgefundenen 
Schadstoffe ist in Verbindung mit dem zusätzlich durchgeführten Löslichkeitsuntersuchungen 
gem. BBod SchV(1999) und LUWA-NRW (2001) eine Gefährdung des Schutzgutes Grund-
wasser über den Wirkungspfad Boden - Sickerwasser ï Grundwasser jedoch nicht ableitbar. 
 
Gemäß des Geotechnischen Berichtes [5] bzw. der 1. Ergänzung zum Geotechnischen Be-
richt [13] gibt es auf dem Teilbereich A eine ca. 40 x 40 m große Fläche im westlichen Bereich 
(z. Zt. Wiese an der Schmiedestraße), welche erhebliche Belastungen mit umweltgefährden-
den Stoffen aufweist. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gerade der westliche Bereich des Plangebietes 
anthropogen sehr stark überprägt wurde, so dass der Wasserhaushalt keinesfalls als natürlich 
zu bezeichnen ist. Der Grund ist der ehemalige Abbau von Bodenschätzen (Tongruben).  
 
 
3.2  Wasser 

 
Nachfolgende Angaben über die Entwicklung des Teilbereichs A gemäß dem zu diesem Bau-
leitplanverfahren gefertigten hydrogeologischen Gutachten [1]. 
 
Historie 
Die Quellen für die geschichtlichen Angaben sind die historischen topografischen Kartenunter-
lagen der Jahre 1892/94, 1955 und 1978. Weiterhin gibt die topografische Grundlage der geo-
logischen Karte von Hattingen (GK 4609) Auskunft über die Verhältnisse im Jahr 1925.  
 
Bereits auf der Karte aus dem Jahr 1892/94, ist für den Westteil des Grundstücks an der 
Schmiedestraße eine Abgrabung zu erkennen. Vermutlich handelt es sich um eine Tongrube, 
ggf. wurde auch aus den härteren Sandstein- und Grauwackebänken Baumaterial für den 
Wegebau gewonnen.  
 
Auch die geologische Karte mit der topografischen Grundlage aus dem Jahr 1925 zeigt diesen 
Abbaubereich. Unmittelbar östlich daran anschließend, ist bereits das größte Stillgewässer im 
Teilbereich A (Teich 1, s. Abb. 3) zu erkennen. Auch auf der Karte von 1955  ist die Situation 
unverändert (Lage der Stillgewässer: vgl. Abb.3). Bis 1978  scheint der Westteil des Geländes 
verfüllt worden zu sein, während im Osten die ab 1974 errichtete Musterhaussiedlung in der 
heutigen Ausdehnung bereits vorhanden ist. 
 
Grundwasserverhältnisse 
Der Boden ist nur sehr gering wasserwegig. Gemäß [1] bilden die Tonschiefer den 
unverwitterten Untergrund des Untersuchungsraumes. Sie fungieren als 
Kluftgrundwassergeringleiter mit sehr geringer bis geringer Trennfugendurchlässigkeit. Das 
speicherwirksame Hohlraumvolumen ist im Allgemeinen gering, so dass Niederschläge vor-
wiegend oberflächennah mittels Direktabfluss (Oberflächenabfluss) und Interflow (Zwischen-
abfluss von auf und unter der Landoberfläche bewegendem Wasser) in den oberflächenna-
hen, geringmächtigen Deckschichten abgeführt werden. Erst die südlich des Projektareals 
ausstreichenden teils verkarsteten Kieselkalke des Unterkarbons verfügen über erhöhte 
Trennfugendurchlässigkeiten und bedingen eine Versickerung des Fließgewässers Meine. 
Auf Basis von Kurzpumpversuchen an den beiden Grundwassermessstellen BK1 und BK3, die 
die oberflächennahen Schichten erschließen, wurde eine Untergrunddurchlässigkeit in einem 
Wertespektrum zwischen 1 x 10-5 (BK1; Abb 2) und 4 x 10-5 m/s (BK3, Abb. 2) ermittelt. Im 
Gegensatz dazu wurde für die Messstelle BK5 (im Südosten des Teilbereichs 5), die vorwie-
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gend unverwittertes Festgestein erschließt, ein geringerer kf-Wert von 2 x 10-6 m/s ermittelt. 
Die künstliche Auffüllung dürfte aufgrund der wechselnden Zusammensetzung über eine stark 
heterogene Durchlässigkeit verfügen. 
 
Es ist ein Anstieg des Grundwasserspiegels bis zu einem Maximum im April, mit nachfolgen-
dem Rückgang bis in den Juli zu verzeichnen, was dem üblichen Jahresgang des Grundwas-
serstandes entspricht. Dem üblichen Jahresverlauf entsprechend ist ein weiterer Rückgang 
der Grundwasserstände bis Ende September zu erwarten, bevor mit dem Ende der Vegetati-
onsperiode und dem Einsetzen der Winterniederschläge die Phase erhöhter Grundwasser-
neubildung einsetzt. 
 
Gewässersystem 
Etwa 200 m nördlich der Musterhaussiedlung ï nördlich der BAB A 46 ï befindet sich die 
oberirdische Wasserscheide zwischen Wupper und Ruhr, die das natürliche Einzugsgebiet der 
Meine nach Norden begrenzt. Das tatsächliche Einzugsgebiet endet jedoch aufgrund des Ein-
schnitts der Ost-West verlaufenden BAB A 46 bereits unmittelbar nördlich der Musterhaus-
siedlung. Nach Westen begrenzt die Entwässerung der Schmiedestraße das Einzugsgebiet 
der Meine, während nach Osten, das mit einer Regenwasserkanalisation ausgestattete Areal 
der Musterhaussiedlung vollständig diesem zugeordnet werden kann. 
 
Unmittelbar südwestlich an die Musterhaussiedlung angrenzend (Teilbereich A) befindet sich 
der Ausgangspunkt der Meine. Bereits nach einer kurzen Fließstrecke von rd. 150 m südlich 
der Musterhaussiedlung versickert  sie in einem Graben am Fuß einer künstlichen Anschüt-
tung. Nachdem  die Meine 250 m weiter südlich unterhalb der Porschestraße wieder zutage 
tritt, mündet sie nach einer Fließstrecke von rd. 3,3 km in südlicher Richtung in die Ost-West 
verlaufende Schwelme, welche letztlich der Wupper zufließt. 
 
Südöstlich der Musterhaussiedlung befindet sich der Quellbereich des Erlenroder Baches mit 
insgesamt drei Quellästen, die mit Erlenroder Siefen 1 bis 3 (s. Abb. 3) bezeichnet werden, 
Blatt 6. Der Erlenroder Bach mündet nach kurzer Fließzeit östlich der BAB A 1 in den 
Korthausener Bach (Stationierung ca. 1.6 km), der dann wiederum nach einer Fließstrecke 
von rd. 1,6 km bereits in die Meine mündet.  
 
Gewässerverhältnisse Teilbereich A 
Das im Bereich der Musterhaussiedlung von den befestigten Straßen und den Dachflächen 
anfallende Niederschlagswasser (rd. 17.000 m²) wird über eine auf dem Gelände verlegte Re-
genwasserkanalisation gesammelt und zum überwiegenden Teil in den als Regenrückhaltebe-
cken fungierenden Teich 1 (s. Abb. 3) abgeleitet. Aus diesem Teich wird das Wasser über ein 
Auslaufbauwerk ïmit Drosselfunktion ï und eine unterirdische Leitung in einen Graben abge-
leitet, der im weiteren Verlauf die Bezeichnung Meine trägt. Eine kleinere Teilfläche im Süd-
westen der Musterhaussiedlung, die von der geodätischen Höhe her tiefer liegt als der Teich 
1, wird über einen eigenen Regenwasserkanal entwässert, der rd. 30 m südlich der Rohrlei-
tung aus Teich 1 direkt in die Meine mündet.  
 
In einer Entfernung von rd. 50 m zum Auslass der Rohrleitung aus dem Teich 1 mündet ein 
Ost-West verlaufender namenloser, künstlich angelegter Entwässerungsgraben in die Meine., 
der jedoch bei keiner der fünf Begehungen, die im Rahmen der Untersuchungen zum hydrolo-
gischen Gutachtens [1] durchgeführt wurden, Wasser geführt hat. 
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Abb. 3: Gewässersituation im Teilbereich A und Umgebung (Erläuterung siehe Text), Quelle: Hydrogeolog. 
Gutachten [1] 


